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Riickblick auf die kombinierten Zivilschutziibungen 1959

Oberst i. Gst. Henri Klunge

Die kombinierten Zivilschutziibungen haben in den
letzten Jahren in allen Landesteilen einen wertvollen
Beitrag zur Aufkldrung von Behorden und Bevolkerung
geleistet. Wir haben den langjdhrigen Leiter dieser
Uebungen, die jeweils grosser Vorbereitungsarbeiten und
verstindnisvoller Verhandlungen mit allen beteiligten
Behorden bediirfen, gebeten, unseren Lesern in einem
Riickblick die wichtigsten Erfahrungen der Uebungen
des letzten Jahres zu vermitteln. (Red.)

Im Jahre 1959 fanden folgende kombinierte Zivil-
schutziibungen statt: Sion 13. 3.; Neuchéatel 15. 4.;
Olten 24. 4.; Arbon 27. 8.; Biel 15. 9.; Baden 8. 10.;
La Chaux-de-Fonds 15. 10.

Alle Uebungen wurden als vorbereitete, mit allen
Hauptteilnehmern vorbesprochene Uebungen durch-
gefiihrt. Diese Art der Durchfiihrung ist erfahrungs-
gemiss die beste fiir die erste Uebung in einer Ort-
schaft, wo es sich doch in erster Linie darum han-
delt, die Zusammenarbeit zu schulen und die Organi-
sation zu iberpriifen. Spater wird man auch noch
die Beurteilung der Lage, die Entschlussfassung und
die Befehlsgebung iiben miissen. Dann wird man
die Uebung eher als «Uebung in der freien Fithrung»
durchfiihren, soweit das mit den festen Einrichtun-
gen und vorsorglichen Massnahmen des Zivilschutzes
moglich ist.

Das Jahr 1959 hat uns gestattet, nicht nur wert-
volle Erfahrungen zu sammeln, sondern auch einen
weiteren Schritt flir den Ausbau des Zivilschutzes
zu machen. Nachstehend mochte ich einige dieser
Erfahrungen kurz zusammenfassen:

Die Vorbereitungen der Uebung selbst sind sehr
wichtig, ja fiir eine erste Uebung vielleicht noch
wichtiger als die Durchfiihrung. Diese sich auf
Monate erstreckenden Vorbereitungen geben jedem
Teilnehmer Gelegenheit, sich mit den besonderen
Problemen seines Verantwortungsbereiches griind-
lich zu befassen, seine Massnahmen zu iiberpriifen
und seine Aufgabe sowohl in personeller als auch in
materieller Hinsicht vorzubereiten.

Zu diesen Vorbereitungen gehoéren u.a.: Fest-
legung des Uebungsrahmens, des Uebungsgebietes,
der notwendigen personellen und materiellen Mit-
tel, die Sicherstellung der notwendigen Kredite, die
Durchfiihrung von Kursen und Rapporten.

Es ist selbstversténdlich, dass man, wenn irgend-
wie moglich, nur Teilnehmer nimmt, welche im
Zivilschutz eingeteilt sind. Das sollte heute weit-
gehend moglich sein. Es ist aber auch denkbar, dass
einzelne, nicht im Zivilschutz eingeteilte Personen
zugezogen werden miissen, vor allem als Speziali-
sten, da die Ausbildung noch nicht so weit fort-
geschritten ist. Das ist weder ein Ungliick noch
Bluff. Der Einsatz dieser Spezialisten gibt wertvolle
Anregungen fiir die Ausbildung in jenem Fach und
fiir die Voraussetzungen, welche an solche Speziali-
sten gestellt werden miissen.

Zu den Vorbereitungen gehoren auch die um-
fangreichen Massnahmen fiir die notwendigen Ver-
kehrsumleitungen, Absperrungen und Unfallver-
hiitung sowie die Aufkldrung der Bevélkerung.

Bei der Durchfiihrung der Uebungen sind fol-
gende Erfahrungen erwidhnenswert:

Der Ortschef muss eine Personlichkeit sein,
welche im Stande ist zu planen, zu befehlen, zu
organisieren. Er muss liber der Sache stehen und
darf sich mit Einzelheiten nicht von seiner Haupt-
aufgabe ablenken lassen. Fiir die Ausarbeitung der
Details verfiligt er dazu liber seine Dienstchefs. Seine
Untergebenen diirfen ihn mit Nebenséchlichkeiten
nicht storen.

Der Standort des Kommandopostens, wie iibri-
gens auch von vielen anderen festen Einrichtungen,
ist in sehr vielen Ortschaften an einem taktisch un-
geeigneten Ort; oft mitten in der Stadt. Man muss
unbedingt aus dem Zentrum heraus, an die Peri-
pherie, und zwar an einen Ort, wo die Verbindungs-
strassen und -wege zahlreich sind, damit der Kom-
mandoposten, soweit vorausgesehen werden kann,
immer leicht erreichbar ist.

Die innere Einrichtung des Kommandopostens
ist vielfach noch recht unwirtschaftlich und un-
geeignet. Der Ortschef sollte in einem besonderen
Raume untergebracht werden, so dass er durch die
Arbeit seines Stabes, durch das Hin und Her der
Meldeleute, durch die Telephonanrufe usw. nicht
gestort wird. Sonst kommt der Ortschef nicht zur
ruhigen, personlichen Beurteilung der Lage und
Entschlussfassung. Solche Umstdnde wiirden im
Ernstfalle zur teilweisen Ldhmung der Arbeit des
Ortschefs, demzufolge auch seines Stabes, fiihren
missen. Dariliber hinaus sollten wir {liber zwei
Riume fiir die Dienstchefs verfiigen konnen; einen
Raum fiir die Dienstchefs der «Einsatzmittel» (ABV,
ABC, Hauswehren, Kriegsfeuerwehr, technische
Dienste, Polizei) und iiber einen anderen Raum fiir
die Dienstchefs der riickwirtigen Dienste (Kriegs-
sanitdt, Obdachlosenhilfe, Verpflegung, Transport,
Material). Die Telephonzentrale muss selbstverstind-
lich in einem besonderen Raume untergebracht wer-
den. Der Verkehr darf auf keinen Fall durch das
Biiro des Ortschefs oder der Dienstchefs durch-
geschleust werden. Auch ein kleiner, separater
Raum sollte fiir die Meldeleute vorgesehen sein.

Wenn am gleichen Ort wie der Kommandoposten
eine Sanitétshilfsstelle eingerichtet werden muss,
was ich personlich nicht begriisse, muss auf alle
Fille dafiir gesorgt werden, dass die San. Hst. vom
KP vollstdndig getrennt ist und iiber eigene Zu-
ginge, Fluchtwege usw. verfiigt.

In bezug auf die Organisation der Ortsleitung
kann man sich fragen, ob der Ortschef nicht iliber
einen Stellvertreter, liber eine Art «Stabschef» ver-
fligen sollte, welcher die Arbeit der Dienstchefs zu
koordinieren und zu tiiberpriifen héatte. Ich glaube,
dass sich in grossen Ortschaften diese Losung direkt
aufdridngt. Es ist selbstverstdndlich, dass dieser
Stellvertreter des Ortschefs nicht zugleich Dienst-
chef sein darf. Man kann sich auch fragen, wenig-
stens in den grossen Ortschaften, ob ein Dienstchef
zugleich Fihrer einer Abteilung sein kann, z. B. ob
der Dienstchef der Kriegsfeuerwehr zugleich Kom-
mandant der Kriegsfeuerwehr sein kan. Ich glaube
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personlich, dass das nicht méglich ist. Entweder ist
einer Dienstchef, um als solcher dem Ortschef zu
helfen, ihm seine Antrdge zu unterbreiten usw., oder
dann ist er Kdt. einer Abteilung und ist dann draus-
sen im Einsatz und nicht auf dem KP.

Obschon die Zusammenarbeit zufriedenstellend
war, muss in dieser Hinsicht noch recht viel er-
reicht werden. Die Zusammenarbeit war im all-
gemeinen dort am besten, wo die Teilnehmer gut
orientiert waren; nicht nur iber den eigenen Dienst-
zweig, sondern auch tiber die Organisation und die
Standorte der iibrigen Dienstzweige. Es ist unent-
behrlich, dass jede Frau und jeder Mann die Lage
im eigenen Block und im eigenen Quartier genau
kennt. Jeder muss wissen, wo sich die néchste Ein-
richtung des Kriegssanitdatsdienstes, der Obdach-
losenhilfe usw. befindet. Erst dann wird er richtig
handeln konnen.

Es wiirde zu weit fiihren, hier jeden Dienstzweig
zu behandeln. Ich méchte nur noch ein Wort tber
die Betriebsschutzorganisationen sagen. Im allgemei-
nen, ihrem Ausbildungsstand entsprechend, haben
sie sehr gut gearbeitet. Es ist aber zu erwé&hnen,
dass die BSO, je nach ihrer Grosse und Bedeutung,
im Einsatz einen Block oder ein Quartier bilden.
Sie sollten dementsprechend taktisch eingeteilt und
unterstellt werden. Es ist fiir einen Quartierchef
oder fir einen Sektorchef nicht unwesentlich, tiber
die Lage der BSO in seinem Abschnitt richtig orien-
tiert zu sein, damit er sich eine Gesamtbeurteilung
der Lage machen kann.

Die Zusammenarbeit mit den Ls. Trp. ist im all-
gemeinen befriedigend bis gut. Einige Ortschefs
haben noch Miihe, dem Kdt. der Ls. Trp. die Dring-
lichkeit der Hilfe, derer er bedarf, einfach und klar
zu sagen. Es kommt immer noch vor, dass ein Orts-
chef die Art des Einsatzes bestimmen mdochte. Der
Zweck des Einsatzes, die Dringlichkeit wird durch
den Ortschef bestimmt. Die Art und Weise, wie der
Einsatz gefiihrt wird, ist einzig und allein Sache des
Truppenkommandanten. Darum ist die Aussprache
Ortschef-Truppenkommandant flir den Erfolg der
Aktion wesentlich.

Die Auswertung einer Uebung ist sehr wichtig.
Es handelt sich darum, auf Grund der gemachten
Erfahrungen, die Organisation, die Verbindungen,
die Zusammenarbeit, die vorsorglichen Massnahmen
usw. zu Uberpriifen und fiir die notwendigen Ver-
besserungen besorgt zu sein. Gewisse Probleme der
Zusammenarbeit miissen mit dem Kdt. der Ls. Trp.,
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allenfalls auch mit dem Territorial-Kommandanten,
besprochen werden. Der Ortschef wird aber auch
mit den Gemeindebehdrden die Probleme behandeln
miissen, welche sich auf der Stufe Ortschaft ergeben
und die verantwortlichen Behorden betreffen. Diese
Auswertung der Uebungen bildet einen wesentlichen
Teil nicht nur fir die zu treffenden Massnahmen
des Zivilschutzes, sondern auch fiir die Ausbildung
des Kaders und der Mannschaften.

Dass in einer solchen Uebung nicht alles gespielt
werden kann, ist selbstverstidndlich. Viele wichtige
Probleme wurden durch die betreffenden Verant-
wortlichen theoretisch behandelt. Ich md&chte hier
nur ganz kurz eines dieser Probleme streifen: den
Schutz gegen die Radioaktivitdt. Wir miissen uns
mit diesem Problem ebenfalls abgeben. Es ist not-
wendig, die Schutzmassnahmen zu studieren, welche
getroffen werden miissen. Ein Schutz ist méglich,
vorausgesetzt, dass die Abwehrmassnahmen recht-
zeitig getroffen werden. Bei den Abwehrmassnah-
men mochte ich zwei wesentliche Punkte erwéhnen:
die Aufklarung der Bevdlkerung (was, wie kann
man Uberleben, Verhalten usw.) und den Bau von
Schutzraumen. Die Aufkldrung und Ausbildung
der Bevolkerung und der Bau von Schutzrdumen
bilden die Grundlagen fiir einen erfolgversprechen-
den Schutz gegen die Radioaktivitét.

Die kombinierten Zivilschutziibungen des Jahres
1960 werden in dhnlicher Weise wie diejenigen des
vergangenen Jahres durchgefiihrt, mit Ausnahme
der kombinierten Zivilschutziibung St. Gallen.
St. Gallen wird als erste Stadt den zweiten Turnus
der kombinierten Zivilschutziibungen eréffnen. In
einem vierjdhrigen Turnus werden diese Uebungen
in allen Stddten des Landes durchgefiihrt; entspre-
chend dem Turnus fiir die Wiederholungskurse und
die Ausbildung der Ls. Trp. In dieser zweiten
Uebung wird auch noch die Zusammenarbeit ge-
schult, dariiber hinaus aber die Beurteilung der
Lage, die Entschlussfassung, die Befehlsgebung, das
Meldewesen in der freien Fiihrung getibt.

Diese Uebungen sind notwendig. Die Organisa-
tion des Zivilschutzes, die Ausbildung der Angehori-
gen des Zivilschutzes, die Zusammenarbeit werden
gefordert, und zwar nicht auf Grund theoretischer
Ueberlegungen, sondern auf Grund von praktischen
Erfahrungen in einem doch wirklichkeitsnahen
Rahmen.

Zivilschutziibungen 1960

31. Mérz Lugano Ls. Kp. 107
7. April Chur Ls. Kp. 108
5. Mai Altdorf Ls. Kp. 109
15. September Bellinzona Ls. Kp. 106
5. Oktober Luzern Ls. Bat. 19 und 2

3. November St. Gallen Ls. Bat. 23

Die Zivilschutziibungen sind wertvolle Auf-
klarungsmoglichkeiten, die in Zusammen-
arbeit mit den kantonalen und stéddtischen
Zivilschutzstellen auch durch die Sektionen
des Schweizerischen Bundes filir Zivilschutz
genutzt werden sollten!




	Rückblick auf die kombinierten Zivilschutzübungen 1959

